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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Un-
ternehmens 

1.1 Produktidentifikator 

Handelsname 
 

: BAYFERROX 420 
 

Produktnummer 
 

: 000000000000527746 
 

REACH Registrierungsnum-
mer 
 

: 01-2119457554-33-0000; 01-2119457554-33-0004; 01-
2119457554-33-0005; 01-2119457554-33-0006; 01-
2119457554-33-0007 
 

CAS-Nr. 
 

: 51274-00-1 
 

Bemerkung 
 

: Dieser Stoff/ dieses Gemisch enthält Nanoformen gemäß 
REACH-Verordnung 
 

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von 
denen abgeraten wird 

Verwendung des Stoffs/des 
Gemisches 
 

: Farbmittel (Pigment und Farbstoffe), anorganisch 
 

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Firma : LANXESS Deutschland GmbH 
  Production, Technology, 
  Safety & Environment 
  51369 Leverkusen, Germany 
   

 
Auskunftsgebender Bereich : +49 221 8885 2288 
  infosds@lanxess.com 
   

 

1.4 Notrufnummer 

Notrufnummer : Für 24/7 mehrsprachige Notrufnummern wählen Sie bitte 
  CHEMTREC EMEA: +44 20 3885 0382 und erwähnen Sie 

CCN 1001748. 
   

 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 

Einstufung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Keine gefährliche Substanz oder Mischung. 

vhe
Neuer Stempel_ProSi
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2.2 Kennzeichnungselemente 

Kennzeichnung (VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008) 

Kein Gefahrenpiktogramm, kein Signalwort, kein(e) Gefahrenhinweis(e), kein(e) Sicherheitshin-
weis(e) erforderlich. 

 

2.3 Sonstige Gefahren 

Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder hö-
her, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent und 
sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 

 
Umweltbezogene Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 
Toxikologische Angaben: Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die gemäß 
REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der 
delegierten Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % oder mehr endo-
krinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.1 Stoffe 

Chemische Charakterisie-
rung 
 

: FeO(OH) 
 

Inhaltsstoffe 

 
Anmerkungen :  Keine gefährlichen Inhaltsstoffe, die eine Gefahr für die Ge-

sundheit oder die Umwelt im Sinne der diesem Sicherheitsda-
tenblatt zu Grunde liegenden Vorschriften darstellen. 
 

 
Dieser Stoff/ dieses Gemisch enthält Nanoformen gemäß REACH-Verordnung 

Inhaltsstoffe: 

Eisenhydroxidoxidgelb: 

 
Partikeleigenschaften 

 
Partikelgrößenverteilung 

 
:  D10 = 40 nm ± 10 nm 

D50 = 75 nm ± 25 nm 
D90 = 160 nm ± 40 nm 
Art der Verteilung: Anzahlverteilung 
 

Spezifischer Oberflächen-
bereich 

:  16,5 m2/cm3 ± 8,5 m2/cm3 
Messtechnik: Brunauer-, Emmett- und Teller-Verfahren (BET) 
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 unter Verwendung von Stickstoff 
 

Bewertung 
 

:  Dieser Stoff/ dieses Gemisch enthält Nanoformen gemäß 
REACH-Verordnung 
auf Basis von: Messdaten 
 

Form 
 

:  Form: Stäbe 
Seitenverhältnis (:1): 4 - 6 
 

Oberflächenbehandlung 
/Beschichtungsstoffe 

 

:  Oberflächenbehandlung: nein 
 

 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise 
 

:  Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. 
Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzei-
gen. 

 
Schutz der Ersthelfer 
 

:  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persön-
lichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert 
wurden. 
Wenn die Gefahr einer Aussetzung besteht, siehe Abschnitt 8 
bezüglich persönlicher Schutzausrüstung. 
 

Nach Einatmen 
 

:  Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer 
Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. 
Bei nicht vorhandener oder unregelmäßiger Atmung oder 
beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes 
Personal eine künstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe ein-
zuleiten. 
Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort 
ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
Atemwege offen halten. 
Eng anliegende Kleidungsstücke (z. B. Kragen, Krawatte, 
Gürtel oder Bund) lockern. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Hautkontakt 
 

:  Mit Wasser und Seife abwaschen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
 

Nach Augenkontakt 
 

:  Augen sofort mit reichlich Wasser spülen und gelegentlich die 
oberen und unteren Augenlider anheben. 
Kontaktlinsen entfernen. 
Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen. 
 

Nach Verschlucken 
 

:  Mund mit Wasser ausspülen. 
KEIN Erbrechen herbeiführen. 
Bei Auftreten von Symptomen, ärztliche Betreuung aufsuchen. 
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4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 

Symptome : Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesund-
heitlichen Auswirkungen und Symptomen. 
 

Risiken : Siehe Abschnitt 11 für detailliertere Informationen zu gesund-
heitlichen Auswirkungen und Symptomen. 
 

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 

Behandlung 
 

: Symptomatische Behandlung. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1 Löschmittel 

Geeignete Löschmittel 
 

:  Im Brandfall Sprühwasser (Nebel), Schaum, Löschpulver oder 

CO₂ einsetzen. 
 

Ungeeignete Löschmittel 
 

:  Wasservollstrahl 
 

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 

Besondere Gefahren bei der 
Brandbekämpfung 
 

:  Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Ab-
wasser oder in Wasserläufe gelangen lassen. 
 

Gefährliche Verbrennungs-
produkte 
 

:  Keine gefährlichen Verbrennungsprodukte bekannt 
 

5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 

Besondere Schutzausrüs-
tung für die Brandbekämp-
fung 
 

:  Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und 
umluftunabhängige Atemgeräte mit vollem Gesichtsschutz 
tragen, die im Überdruckmodus betrieben werden.  
 

Weitere Information 
 

:  Übliche Maßnahmen bei Bränden mit Chemikalien. 
Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln 
und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. 
Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persön-
lichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert 
wurden. 
Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. 
Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in 
die Kanalisation gelangen. 
Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen 
entsprechend den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgt 
werden. 
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ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwen-
dende Verfahren 

Personenbezogene Vor-
sichtsmaßnahmen 
 

:  Es sollen keine Maßnahmen ergriffen werden, die mit persön-
lichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert 
wurden. 
Nicht benötigtem und ungeschütztem Personal den Zugang 
verwehren. 
Verschüttete Substanz nicht berühren oder betreten. 
Das Einatmen von Staub vermeiden. 
Für angemessene Lüftung sorgen. 
Staubbildung vermeiden. 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutz tragen. 
Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
 

6.2 Umweltschutzmaßnahmen 

Umweltschutzmaßnahmen 
 

:  Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abfließen von freige-
setztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Ge-
wässern, Abflüssen und Abwasserleitungen. 
Bei der Verunreinigung von Gewässern oder der Kanalisation 
die zuständigen Behörden in Kenntnis setzen. 
 

6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Reinigungsverfahren 
 

:  Staubfrei aufnehmen und staubfrei ablagern. 
Zusammenkehren und aufschaufeln. 
Zur Entsorgung in geeignete und verschlossene Behälter ge-
ben. 
Behälter aus dem Austrittsbereich entfernen. 
Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos möglich. 
Abfälle in anerkannten Abfallbeseitigungsanlagen entsorgen. 
 

6.4 Verweis auf andere Abschnitte 

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung finden Sie in Ab-
schnitt 13. 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 

7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Hinweise zum sicheren Um-
gang 
 

: Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. 
Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. 
Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Absaugung in den 
Arbeitsräumen sorgen. 
Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. 
Im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter 
aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt 
wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. 
Spülwasser ist in Übereinstimmung mit örtlichen und nationa-
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len behördlichen Bestimmungen zu entsorgen. 
 

Hinweise zum Brand- und 
Explosionsschutz 
 

:  Bei Staubbildung für geeignete Entlüftung sorgen.  
 

Hygienemaßnahmen 
 

:  Allgemein übliche Arbeitshygienemaßnahmen.  
 

 
 

  Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Nach Gebrauch 
Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich 
waschen. Kontaminierte Kleidung vor der erneuten Verwen-
dung waschen. Verunreinigte Kleidung und Schutzausrüstung 
vor dem Betreten von Essräumen ausziehen.  
 

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Anforderungen an Lagerräu-
me und Behälter 
 

:  Entsprechend den örtlichen Vorschriften lagern. Nur im Origi-
nalbehälter aufbewahren. Vor direktem Sonnenlicht schützen. 
Nur in trockenen, kühlen und gut belüfteten Bereichen aufbe-
wahren. Nicht zusammen mit unverträglichen Stoffen (siehe 
Abschnitt 10) und nicht mit Nahrungsmitteln und Getränken 
lagern. Behälter dicht geschlossen an einem trockenen, küh-
len und gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter, welche 
geöffnet wurden, sorgfältig verschließen und aufrecht lagern, 
um das Auslaufen zu verhindern. Elektrische Einrichtun-
gen/Betriebsmittel müssen dem Stand der Sicherheitstechnik 
entsprechen.  
 

Zusammenlagerungshinweise 
 

: Keine besonders zu erwähnenden Stoffe. 
 

Lagerklasse (TRGS 510) 
 

:  13, Nicht brennbare Feststoffe  
 

Weitere Informationen zur 
Lagerbeständigkeit 
 

:  Trocken aufbewahren. 
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und 
Anwendung. 

7.3 Spezifische Endanwendungen 

Bestimmte Verwendung(en) 
 

:  Keine Daten verfügbar 
 

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzaus-
rüstungen 

8.1 Zu überwachende Parameter 

Arbeitsplatzgrenzwerte 

Stäube Grundlage: DE DFG MAK 
 

 
Allgemeiner Staubgrenzwert 10 mg/m3 

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2; II 
Werttyp (Art der Exposition): AGW (Einatembare Fraktion) 
Grundlage: DE TRGS 900 
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Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 
 

 
 1,25 mg/m3 

Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2; II 
Werttyp (Art der Exposition): AGW (Alveolengängige Fraktion) 
Grundlage: DE TRGS 900 
Weitere Information: Ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei 
Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen 
Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden 
 

 
Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten. 

 

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Technische Schutzmaßnahmen 

Gute übliche Raumlüftung sollte zur Begrenzung der Exposition der Arbeiter gegenüber Luft-
schadstoffen ausreichen. 

Persönliche Schutzausrüstung 

Augen-/Gesichtsschutz :  Schutzbrille mit Seitenschutz gemäß EN 166 
 

Handschutz 
Material : Lederhandschuhe 
Tragedauer : < 60 min 

 
 

Anmerkungen 
 

: Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutz-
handschuhherstellern abgeklärt werden. Nach Produktkon-
tamination Handschuhe sofort wechseln und fachgerecht 
entsorgen.  
 

Haut- und Körperschutz :  Undurchlässige Schutzkleidung 
Körperschutz gemäß dessen Typ, gemäß Konzentration und 
Menge der gefährlichen Stoffe und gemäß jeweiligem Ar-
beitsplatz auswählen. 
Je nach Art der Verwendung ist zusätzliche Schutzkleidung 
zu tragen (z. B. lange Ärmel, Schürze, Einmalanzug). 
 

 
Atemschutz : Staubmaske bei Gefahr der Staubentwicklung. 

 
Filtertyp : P1 Filter 

 

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

Wasser :  Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
läufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

Aussehen 
 

: Pulver 
 
 

Aggregatzustand 
 

: fest 
 
 

Farbe 
 
 

:  gelb 
 
 

Geruch 
 
 

:  geruchlos 
 
 

Geruchsschwelle 
 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Schmelzpunkt/ Schmelzbe-
reich 
 
 

: > 1.000 °C 
 

Siedepunkt/Siedebereich 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Entzündlichkeit 
 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

Obere Explosionsgrenze / 
Obere Entzündbarkeitsgrenze 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Untere Explosionsgrenze / 
Untere Entzündbarkeitsgren-
ze 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Flammpunkt 
 
 

: Nicht anwendbar 
 

Zündtemperatur 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Zersetzungstemperatur 
 
 

:  180 °C 
 

pH-Wert 
 
 

: 3,5 - 7,5 
Konzentration: 5 % 
 

Viskosität 
Viskosität, dynamisch : Keine Daten verfügbar  
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Viskosität, kinematisch 
 

 

: Keine Daten verfügbar  
 

Löslichkeit(en) 
Wasserlöslichkeit 
 

 

: unlöslich  
 

Löslichkeit in anderen Lö-
sungsmitteln 
 

 

: Keine Daten verfügbar 
 

 
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Dampfdruck 
 
 

: Nicht anwendbar  
 

Relative Dichte 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Dichte 
 
 

: 4 g/cm3 (20 °C) 
 

Schüttdichte 
 
 

: 300 - 1.000 kg/m3 

Relative Dampfdichte 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Partikeleigenschaften 
Bewertung 
 

 

:  Dieser Stoff/ dieses Gemisch enthält Nanoformen gemäß 
REACH-Verordnung 
 

Partikelgröße 
 
 

: Weitere Partikeleigenschaften für Nanomaterialien siehe Ab-
schnitt 3 
 

 
 
 

 Keine Daten verfügbar 
 

9.2 Sonstige Angaben 

Explosive Stoffe/Gemische 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Oxidierende Eigenschaften 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Entzündbare Feststoffe 
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Brennzahl 
 

 

: Keine Daten verfügbar  
 

Selbstentzündung 
 
 

: Keine Daten verfügbar  
 

Verdampfungsgeschwindig-
keit 
 
 

:  Keine Daten verfügbar  
 

Mischbarkeit mit Wasser 
 
 

:  nicht mischbar 
 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität 

Für dieses Produkt oder seine Inhaltsstoffe liegen keine speziellen Daten bezüglich der Reaktivi-
tät vor. 

10.2 Chemische Stabilität 

Das Produkt ist chemisch stabil. 

10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 

Gefährliche Reaktionen 
 

:  Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsge-
mäßem Umgang. 
 

 
 

  Staub kann mit Luft explosive Mischungen bilden. 
 

10.4 Zu vermeidende Bedingungen 

Zu vermeidende Bedingungen 
 

: Keine Daten verfügbar 
 

10.5 Unverträgliche Materialien 

Zu vermeidende Stoffe 
 

:  Keine spezifischen Daten. 
 

10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte 

Gefährliche Zersetzungspro-
dukte 
 

: Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

Angaben zu wahrscheinli-
chen Expositionswegen 
 

: Einatmung 
Augenkontakt 
Hautkontakt 
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Akute Toxizität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Schwere Augenschädigung/-reizung 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Sensibilisierung der Atemwege/Haut 

Sensibilisierung durch Hautkontakt  

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Sensibilisierung durch Einatmen  

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Keimzell-Mutagenität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Karzinogenität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Reproduktionstoxizität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

Aspirationstoxizität 

Nicht eingestuft wegen Mangel von Daten. 

11.2 Angaben über sonstige Gefahren 

Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

Weitere Information 

Produkt: 

Anmerkungen : Keine Daten verfügbar 
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 

12.1 Toxizität 

Keine Daten verfügbar 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 

Keine Daten verfügbar 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 

Keine Daten verfügbar 

12.4 Mobilität im Boden 

Keine Daten verfügbar 

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 

Produkt: 

Bewertung 
 

: Dieser Stoff/diese Mischung enthält keine Komponenten in 
Konzentrationen von 0,1 % oder höher, die entweder als per-
sistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persis-
tent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind. 
 

12.6 Endokrinschädliche Eigenschaften 

Produkt: 

Bewertung : Der Stoff/dieses Gemisch enthält keine Bestandteile, die ge-
mäß REACH Artikel 57(f) oder der delegierten Verordnung 
(EU) 2017/2100 der Kommission oder der delegierten Verord-
nung (EU) 2018/605 der Kommission in Mengen von 0,1 % 
oder mehr endokrinschädliche Eigenschaften aufweisen. 

 

12.7 Andere schädliche Wirkungen 

Produkt: 

Sonstige ökologische Hin-
weise 
 

:  Ökotoxikologische Daten liegen nicht vor. 
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt. 
 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 

Produkt :  Die Abfallerzeugung sollte nach Möglichkeit vermieden oder 
minimiert werden. 
Die Wiederverwertung (Recycling) ist, wenn möglich, der Ent-
sorgung oder Verbrennung vorzuziehen. 
Produktabfälle und ungereinigte Leergebinde verpacken bzw. 
verschließen, kennzeichnen und unter Beachtung der nationa-
len behördlichen Vorschriften einer geeigneten Entsorgung 
bzw. Wiederverwendung zuführen. 
Bei Weitergabe ungereinigter Leergebinde ist der Abnehmer 
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auf die mögliche Gefährdung durch Produktreste hinzuweisen. 
Die Abfallentsorgung sollte in Übereinstimmung mit den gel-
tenden Umweltbestimmungen des Bundes, der Länder, Pro-
vinzen und / oder Gemeinden erfolgen. 
 
Keine stehenden oder fließenden Gewässer mit Chemikalie 
oder Verpackungsmaterial verunreinigen. 
Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasser-
läufe oder in den Erdboden soll verhindert werden. 
 

Verunreinigte Verpackungen :  Reste entleeren. 
Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen. 
Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage 
zuführen zwecks Wiedergewinnung oder Entsorgung. 
 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

14.1 UN-Nummer oder ID-Nummer 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.3 Transportgefahrenklassen 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.4 Verpackungsgruppe 

ADN : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

ADR : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

RID : Nicht als Gefahrgut eingestuft 
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IMDG : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Fracht) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

IATA (Passagier) : Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.5 Umweltgefahren 

Nicht als Gefahrgut eingestuft 

14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 

Gefahr- und Behandlungs-
hinweise 

: Kein gefährliches Transportgut 
Getrennt von Nahrungs- und Genußmitteln halten 
 

14.7 Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten 

Auf Produkt im Lieferzustand nicht zutreffend. 
 
 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschrif-
ten für den Stoff oder das Gemisch 

REACH - Beschränkungen der Herstellung, des Inver-
kehrbringens und der Verwendung bestimmter gefährli-
cher Stoffe, Gemische und Erzeugnisse (Anhang XVII) 
 

: Nicht anwendbar 
 

Internationales Chemiewaffenübereinkommen (CWÜ) 
Listen der toxischen Chemikalien und Ausgangsstoffe 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Liste der für eine Zulassung in Frage kom-
menden besonders besorgniserregenden Stoffe (Artikel 
59). 
 

: Dieses Produkt enthält keine beson-
ders besorgniserregenden Stoffe 
(REACH-Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006, Artikel 57). 

Verordnung (EG) Nr. 2024/590 über Stoffe, die zum 
Abbau der Ozonschicht führen 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische 
Schadstoffe (Neufassung) 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EG) Nr. 111/2005 des Rates zur Festle-
gung von Vorschriften für die Überwachung des Handels 
mit Drogenaustauschstoffen zwischen der Gemeinschaft 
und Drittländern. 
 

: Nicht verboten und/oder einge-
schränkt 

Verordnung (EG) Nr. 273/2004 des Rates betreffend 
Drogenausgangsstoffe 
 

: Nicht anwendbar 

Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Par-
laments und des Rates über die Aus- und Einfuhr ge-
fährlicher Chemikalien 
 

: Nicht anwendbar 

REACH - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe : Nicht anwendbar 
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(Anhang XIV) 
 

 
 

Seveso III: Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates zur Beherrschung 
der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen.
  Nicht anwendbar 

 
Wassergefährdungsklasse : nwg nicht wassergefährdend 

Kenn-Nummer: 752 
Anmerkungen: Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (4) 
Einstufung nach AwSV, Anlage 1 (4) 
 

 

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Volltext anderer Abkürzungen 

DE DFG MAK : Deutschland. MAK- und  BAT Anhang IIa 
 

DE TRGS 900 : Deutschland. TRGS 900 - Arbeitsplatzgrenzwerte 

ADN - Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf 
Binnenwasserstrassen; ADR - Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher 
Güter auf der Straße; AIIC - Australisches Verzeichnis von Industriechemikalien; ASTM - Ameri-
kanische Gesellschaft für Werkstoffprüfung; bw - Körpergewicht; CLP - Verordnung über die Ein-
stufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen, Verordnung (EG) Nr 1272/2008; CMR - 
Karzinogener, mutagener oder reproduktiver Giftstoff; DIN - Norm des Deutschen Instituts für 
Normung; DSL - Liste heimischer Substanzen (Kanada); ECHA - Europäische Chemikalienbe-
hörde; EC-Number - Nummer der Europäischen Gemeinschaft; ECx - Konzentration verbunden 
mit x % Reaktion; ELx - Beladungsrate verbunden mit x % Reaktion; EmS - Notfallplan; ENCS - 
Vorhandene und neue chemische Substanzen (Japan); ErCx - Konzentration verbunden mit x % 
Wachstumsgeschwindigkeit; GHS - Global harmonisiertes System; GLP - Gute Laborpraxis; 
IARC - Internationale Krebsforschungsagentur; IATA - Internationale Luftverkehrs-Vereinigung; 
IBC - Internationaler Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefähr-
licher Chemikalien als Massengut; IC50 - Halbmaximale Hemmstoffkonzentration; ICAO - Inter-
nationale Zivilluftfahrt-Organisation; IECSC - Verzeichnis der in China vorhandenen chemischen 
Substanzen; IMDG - Code – Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit See-
schiffen; IMO - Internationale Seeschifffahrtsorganisation; ISHL - Gesetz- über Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Japan); ISO - Internationale Organisation für Normung; 
KECI - Verzeichnis der in Korea vorhandenen Chemikalien; LC50 - Lethale Konzentration für 50 
% einer Versuchspopulation; LD50 - Lethale Dosis für 50 % einer Versuchspopulation (mittlere le-
thale Dosis); MARPOL - Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmut-
zung durch Schiffe; n.o.s. - nicht anderweitig genannt; NO(A)EC - Konzentration, bei der keine 
(schädliche) Wirkung erkennbar ist; NO(A)EL - Dosis, bei der keine (schädliche) Wirkung erkenn-
bar ist; NOELR - Keine erkennbare Effektladung; NZIoC - Neuseeländisches Chemikalienver-
zeichnis; OECD - Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; OPPTS - 
Büro für chemische Sicherheit und Verschmutzungsverhütung (OSCPP); PBT - Persistente, bio-
akkumulierbare und toxische Substanzen; PICCS - Verzeichnis der auf den Philippinen vorhan-
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denen Chemikalien und chemischen Substanzen; (Q)SAR - (Quantitative) Struktur-
Wirkungsbeziehung; REACH - Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parliaments 
und des Rats bezüglich der Registrierung, Bewertung, Genehmigung und Restriktion von Chemi-
kalien; RID - Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr; 
SADT - Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur; SDS - Sicherheitsdatenblatt; SVHC - be-
sonders besorgniserregender Stoff; TCSI - Verzeichnis der in Taiwan vorhandenen chemischen 
Substanzen; TECI - Thailand Lagerbestand Vorhandener Chemikalien; TRGS - Technischen Re-
geln für Gefahrstoffe; TSCA - Gesetz zur Kontrolle giftiger Stoffe (Vereinigte Staaten); UN - Ver-
einte Nationen; vPvB - Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar 

Weitere Information 

 
Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Daten basieren auf unserem aktuellen Wissens-
stand und unserer Erfahrungen und beschreiben das Produkt ausschließlich hinsichtlich seiner 
Sicherheitsanforderungen. Die gegebenen Informationen sind nur Richtlinien zum sicheren Um-
gang, der Nutzung, Verarbeitung, Lagerung, dem Transport, der Entsorgung und Freigabe und 
dürfen nicht als Anleitung zur Verarbeitung gesehen werden und enthalten keine Garantie oder 
Qualitätsspezifikationen. Die Informationen beziehen sich nur auf spezifisches Material und sind 
für Materialien möglicherweise nicht zutreffend, die in Kombination mit anderen Materialien oder 
Prozessen verwendet werden, außer falls dies im Text angegeben ist. Es liegt in der Verantwor-
tung des Empfängers des Produkts, sicherzustellen, dass die Urheberschutzrechte und beste-
henden Gesetze und Vorschriften eingehalten werden. 
 
Relevante Änderungen gegenüber der Vorgängerversion werden auf der linken Seite des Sicher-
heitsdatenblatt mit einem schwarzen Doppelbalken an den entsprechenden Stellen markiert. 

 
 


